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Beschlussempfehlung und Bericht 

  
des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie 
  
zu dem 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
Drucksache 13/5392 
  
Gesetz zur Förderung der Jugend (Jugendfördergesetz NRW) 
  
in Verbindung damit: 
  
zu dem  
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 13/5576 
  
Drittes Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
  
in Verbindung damit: 
  
zu dem  
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP 
Drucksache 13/5578 
  
Gesetz zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes - 3. AG SGB VIII (KJHG) NRW (Jugend-
fördergesetz NRW) 
  
2. Lesung 
  
Beschlussempfehlung 
  
1.             Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drucksache 13/5392, wird abgelehnt. 
  
2.             Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, Drucksache 13/5576, wird in der vom Ausschuss beschlossenen Fassung 
angenommen.  

  
3.             Der Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, Drucksache 13/5578, wird abgelehnt. 



  
  



  
G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

  
  

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der 
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 13/5576 

  Beschlüsse des Ausschusses  

Drittes Gesetz zur Ausführung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes  
  
Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, der 
Jugendsozialarbeit und des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes - Kinder- und 
Jugendförderungsgesetz - (3. AG-KJHG - 
KJFöG)  
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- unverändert -  
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I. Allgemeine Vorschriften �  � I. Allgemeine Vorschriften �

§ 1     Regelungsbereich 
 �
Mit diesem Gesetz werden die Grundlagen für 
die Ausführung der in den §§ 11 - 14 SGB VIII 
beschriebenen Handlungsfelder der 
Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 
geschaffen. Es regelt insbesondere die 
erforderlichen Rahmenbedingungen für die 
inhaltliche und finanzielle Ausgestaltung dieser 
Bereiche.�

  § 1     Regelungsbereich 
 �
Mit diesem Gesetz werden die Grundlagen für die 
Ausführung der in den §§ 11 - 14 SGB VIII 
beschriebenen Handlungsfelder der Jugendarbeit, der 
Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- 
und Jugendschutzes geschaffen. Es regelt 
insbesondere die erforderlichen Rahmenbedingungen 
für die inhaltliche und finanzielle Ausgestaltung 
dieser Bereiche sowie die Eigenständigkeit dieser 
Handlungsfelder im Rahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe. 

§ 2     Grundsätze 
  
(1) Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch 
geeignete Angebote die individuelle, soziale 
und kulturelle Entwicklung junger Menschen 
unter Berücksichtigung ihrer Interessen und 
Bedürfnisse fördern. Sie soll dazu beitragen, 
Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit zu 
solidarischem Miteinander, zu selbst 
bestimmter Lebensführung, zu ökologischem 
Bewusstsein und zu nachhaltigem 
umweltbewusstem Handeln zu vermitteln. 
Darüber hinaus soll sie zu 
eigenverantwortlichem Handeln, zu 
demokratischer Teilhabe, zur 
Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und 
zu Toleranz gegenüber verschiedenen 
Weltanschauungen, Kulturen und 
Lebensformen befähigen. 
 �
 �
(2) Jugendsozialarbeit soll insbesondere dazu 
beitragen, individuelle und gesellschaftliche 
Benachteiligungen durch besondere 
sozialpädagogische Maßnahmen 
auszugleichen. Sie soll junge Menschen vor 
allem in der Übergangsphase von der Schule 
zum Beruf durch spezifische Förderangebote 
begleiten sowie präventive Angebote zur 
Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und 
zur Bildungsfähigkeit junger Menschen 
machen.�
  
  

  § 2     Grundsätze 
  
(1) Die Kinder- und Jugendarbeit soll durch 
geeignete Angebote die individuelle, soziale und 
kulturelle Entwicklung junger Menschen unter 
Berücksichtigung ihrer Interessen und 
Bedürfnisse fördern. Sie soll dazu beitragen, 
Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit zu 
solidari-schem Miteinander, zu selbst 
bestimmter Lebensführung, zu ökologischem 
 Bewusstsein und zu nachhaltigem 
umweltbewusstem Handeln zu vermitteln. 
Darüber hinaus soll sie zu 
 eigenverantwortlichem Handeln, zu 
gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer 
Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit 
friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber 
verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen 
und Lebensformen befähigen. 
  
(2) Jugendsozialarbeit soll insbesondere dazu 
beitragen, individuelle und gesellschaftliche 
    Benachteiligungen durch besondere sozialpä-
dagogische Maßnahmen auszugleichen. Sie 
bietet jungen Menschen vor allem durch Hilfen 
in der Schule und in der Übergangsphase von 
der Schule zum Beruf spezifische 
Förderangebote sowie präventive Angebote zur 
Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und 
zur Berufsfähigkeit.�
  
  
(3) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz soll 
junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und 



(3) Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz soll 
junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und 
Gefährdungssituationen informieren und aufklären, 
zur Auseinandersetzung mit ihren Ursachen 
beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten 
Konfliktlösungen stärken. Dabei sollen auch die 
Ziele und Aufgaben des Kinder- und 
Jugendmedienschutz einbezogen werden.  
  

Gefährdungssituationen informieren und aufklären, 
zur Auseinandersetzung mit ih-ren Ursachen 
beitragen und die Fähigkeit zu selbstverantworteten 
Konfliktlösungen stärken. Dabei sollen auch die 
Ziele und Aufgaben des Kinder- und 
Jugendmedienschutz einbezogen werden.  
  

§ 3       Zielgruppen, Berücksichtigung 
besonderer Lebenslagen  
  
(1) Angebote und Maßnahmen in den 
Handlungsfeldern dieses Gesetzes richten sich 
vor allem an alle jungen Menschen im Alter 
vom 6. bis zum 21. Lebensjahr. Darüber hinaus 
sollen bei besonderen Angeboten und 
Maßnahmen auch junge Menschen bis zum 27. 
Lebensjahr einbezogen werden.  
  
(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sollen darauf hinwirken, dass sie die 
besonderen Belange von Kindern und 
Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten 
und von jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund berücksichtigen. Darüber 
hinaus sollen die Angebote und Maßnahmen 
dazu beitragen, Kinder und Jugendliche vor 
Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem 
Missbrauch zu schützen und jungen Menschen 
mit Behinderungen den Zugang zur 
Jugendarbeit zu ermöglichen. 
  

  - unverändert -  

§ 4     Förderung von Mädchen und Jungen / 
Geschlechterdifferenzierte Kinder- und  
Jugendarbeit  
  
(1) Bei der Ausgestaltung der Angebote haben 
die Träger der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe die Gleichstellung von Mädchen 
und Jungen als durchgängiges Leitprinzip zu 
beachten (Gender Mainstreaming). Dabei 
sollen sie die spezifischen Belange von 
Mädchen und Jungen berücksichtigen, zur 
Verbesserung ihrer Lebenslagen und zum 
Abbau geschlechterspezifischer 
Benachteiligungen und Rollenzuschreibungen 
beitragen, die gleichberechtigte Teilhabe und 
Ansprache von Jungen und Mädchen 
ermöglichen und sie zu einer konstruktiven 
Konfliktbearbeitung befähigen. 
  
  
  
  
  
  
  
(2) Im Rahmen der Handlungsfelder nach 

  § 4     Förderung von Mädchen und Jungen / 
Geschlechterdifferenzierte Kinder- und  
Jugendarbeit  
  
(1) Bei der Ausgestaltung der Angebote haben 
die Träger der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe die Gleichstellung von Mädchen und 
Jungen als durchgängiges Leitprinzip zu 
beachten (Gender Mainstreaming). Dabei sollen 
sie  

·    die geschlechtsspezifischen Belange von 
Mädchen und Jungen berücksichtigen, 

·    zur Verbesserung ihrer Lebenslagen und 
zum Abbau geschlechtsspezifischer 
Benachteiligungen und 
Rollenzuschreibungen beitragen, 

·    die gleichberechtigte Teilhabe und 
Ansprache von Mädchen und Jungen 
ermöglichen und sie zu einer konstruktiven 
Konfliktbearbeitung befähigen, 

·    unterschiedliche Lebensentwürfe und 
sexuelle Identitäten als gleichberechtigt 
anerkennen. 

  
  



diesem Gesetz sollen die öffentlichen und 
freien Träger besondere 
geschlechterdifferenzierte Angebote entwickeln 
und fördern. Sie sollen so gestaltet werden, 
dass sie insbesondere der Förderung der 
Chancengerechtigkeit dienen und zur 
Überwindung von Geschlechterstereotypen 
beitragen. 
  

- entfällt -  

§ 5     Interkulturelle Bildung   
  
Die Kinder- und Jugendarbeit, die 
Jugendsozialarbeit und der erzieherische 
Kinder- und Jugendschutz sollen in ihrer 
inhaltlichen Ausrichtung den fachlichen und 
gesellschaftlichen Ansprüchen einer auf 
Toleranz, gegenseitiger Achtung, Demokratie 
und Gewaltfreiheit orientierten Erziehung und 
Bildung entsprechen. Sie sollen die Fähigkeit 
junger Menschen zur Akzeptanz anderer 
Kulturen und zu gegenseitiger Achtung fördern.  
  

  - unverändert -  

§ 6       Beteiligung von Kindern und  
Jugendlichen  
  
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
haben dafür Sorge zu tragen, dass Kinder und 
Jugendliche entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand in den sie betreffenden 
Angelegenheiten rechtzeitig, in geeigneter 
Form und möglichst umfassend unterrichtet 
sowie auf ihre Rechte hingewiesen werden. Zur 
Förderung der Wahrnehmung ihrer Rechte 
sollen bei den Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe geeignete Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen. 
  
(2) Bei der Gestaltung der Angebote sollen die 
besonderen Belange der Kinder und 
Jugendlichen berücksichtigt werden. Hierzu soll 
ihnen ein Mitspracherecht eingeräumt werden. 
  
(3) Kinder und Jugendliche sollen an allen ihre 
Interessen berührenden Planungen, 
Entscheidungen und Maßnahmen, 
insbesondere bei der Wohnumfeld- und 
Verkehrsplanung, der bedarfsgerechten Anlage 
und Unterhaltung von Spielflächen sowie der 
baulichen Ausgestaltung öffentlicher 
Einrichtungen in angemessener Weise beteiligt 
werden.  
  
(4) Das Land soll im Rahmen seiner 
Planungen, soweit Belange von Kindern und 
Jugendlichen berührt sind, insbesondere aber 
bei der Gestaltung des Kinder- und 
Jugendförderplans, Kinder und Jugendliche im 
Rahmen seiner Möglichkeiten hören. 

  § 6       Beteiligung von Kindern und  
Jugendlichen  
  
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
haben dafür Sorge zu tragen, dass Kinder und 
Jugendliche entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand in den sie betreffenden 
Angelegenheiten rechtzeitig, in geeigneter Form 
und möglichst umfassend unterrichtet sowie auf 
ihre Rechte hingewiesen werden. Zur Förderung 
der Wahrnehmung ihrer Rechte sollen bei den 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe geeignete 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 
  
(2) Kinder und Jugendliche sollen an allen ihre 
Interessen berührenden Planungen, 
Entscheidungen und Maßnahmen, 
insbesondere bei der Wohnumfeld- und 
Verkehrsplanung, der bedarfsgerechten Anlage 
und Unterhaltung von Spielflächen sowie der 
baulichen Ausgestaltung öffentlicher 
Einrichtungen in angemessener Weise beteiligt 
werden.  
  
(3) Das Land soll im Rahmen seiner Planun-
gen, soweit Belange von Kindern und 
Jugendlichen berührt sind, insbesondere aber 
bei der Gestaltung des Kinder- und 
Jugendförderplans, Kinder und Jugendliche im 
Rahmen seiner  Möglichkeiten hören. 
  
(4) Bei der Gestaltung der Angebote nach § 10 
Abs. 1 Nrn. 1 bis 9 sollen die öffentlichen und 
freien Träger und andere nach diesem Gesetz 
geförderte Einrichtungen und Angebote die 
besonderen Belange der Kinder und 
Jugendlichen berücksichtigen. Hierzu soll 



diesen ein Mitspracherecht eingeräumt werden. 
  

§ 7       Zusammenarbeit von Jugendhilfe 
und Schule  
  
(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe und die Träger der freien 
Jugendhilfe sollen bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben mit den Schulen zusammenwirken. 
Sie sollen sich insbesondere bei 
schulbezogenen Angeboten der Jugendhilfe 
abstimmen. 
  
(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe fördern das Zusammenwirken 
durch die Einrichtung der erforderlichen 
Strukturen. Dabei sollen sie diese so gestalten, 
dass eine sozialräumliche pädagogische Arbeit 
gefördert wird und die Beteiligung der in diesem 
Sozialraum bestehenden Schulen und 
anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe 
gesichert ist.  
  
(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe wirken darauf hin, dass im Rahmen 
einer integrierten Jugendhilfe- und 
Schulentwicklungsplanung ein zwischen allen 
Beteiligten abgestimmtes Konzept über 
Schwerpunkte und Bereiche des 
Zusammenwirkens und über 
Umsetzungsschritte entwickelt wird. 
  

  - unverändert -  

II. Planungsverantwortung    II. Planungsverantwortung  

§ 8       Kinder- und Jugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit sowie erzieherischer 
Kinder- und Jugendschutz in der 
Jugendhilfeplanung  
  
(1) Jugendhilfeplanung im Sinne des § 80 SGB 
VIII ist eine ständige Aufgabe des örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe. Sie stützt 
sich auf die Erfassung der Wünsche, 
Interessen und Bedürfnisse von Kindern, 
Jugendlichen und ihren Familien und soll so 
gestaltet werden, dass sie flexibel auf neue 
Entwicklungen in deren Lebenslagen reagieren 
und die Arbeitsansätze sowie die finanzielle 
Ausgestaltung auf diese Entwicklungen 
abstellen kann.  
  
(2) Vor der Entscheidung über Ausstattung und 
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, der 
Jugendsozialarbeit und des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes haben die 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe im 
Rahmen ihrer Planungs- und 
Gewährleistungsverpflichtung nach den §§ 79, 
80 SGB VIII jeweils den Bestand und den 

  - unverändert -  



Bedarf an Einrichtungen, Diensten und 
Veranstaltungen sowie Fachkräften in den in 
diesem  Gesetzes beschriebenen 
Förderbereichen zu ermitteln und die für die 
Umsetzung notwendigen Maßnahmen 
festzulegen. 
  
(3) Die Jugendhilfeplanung soll mit den Zielen 
anderer Planungsbereiche der Kommunen 
abgestimmt werden, soweit diese sich auf die 
Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen 
beziehen. Hierbei haben die örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe darauf hinzuwirken, 
dass die Interessen und Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen in die Planungen 
einfließen. 
  
(4) An der Jugendhilfeplanung sind die 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe von 
Anfang an zu beteiligen. Sie sind über Inhalt, 
Ziele und Verfahren umfassend zu unterrichten. 
Auf der Grundlage partnerschaftlichen 
Zusammenwirkens sollen geeignete 
Beteiligungsformen entwickelt werden.  
  

§ 9       Kinder- und Jugendförderplan des 
Landes  
  
(1) Das Ministerium erstellt für jede 
Legislaturperiode einen Kinder- und 
Jugendförderplan. Dieser soll die Ziele und 
Aufgaben der Kinder- und Jugendförderung auf 
Landesebene beschreiben und Näheres über 
die Förderung der in diesem Gesetz genannten 
Handlungsfelder durch das Land enthalten. Die 
Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
sollen bei den Planungen einbezogen werden. 
  
(2) Bei der Aufstellung des Kinder- und 
Jugendförderplans hat das Ministerium die 
Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
sowie Kinder und Jugendliche zu beteiligen. 
Insbesondere soll es sicherstellen, dass die 
Belange der jungen Menschen bei der 
inhaltlichen Ausge-staltung berücksichtigt 
werden. 
  
(3) Der Kinder- und Jugendförderplan stützt 
sich auf die Erfassung der Wünsche, 
Interessen und Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen. Er soll so gestaltet werden, dass 
er neue Entwicklungen in deren Lebenslagen 
flexibel einbeziehen kann. Dabei sind die 
Ergebnisse des einmal in jeder 
Legislaturperiode durch die Landesregierung zu 
erstellenden Kinder- und Jugendberichtes 
einzubeziehen. 
  
(4) Bei der Erstellung des Kinder- und 
Jugendförderplans ist der zuständige 

  - unverändert -  



Ausschuss des Landtages zu beteiligen. 

III. Förderbereiche    III. Förderbereiche  

§ 10 Schwerpunkte der Kinder- und 
Jugendarbeit 
  
(1) Zu den Schwerpunkten der Kinder- und 
Jugendarbeit gehört insbesondere 

1.    die politische und soziale Bildung. Sie soll 
das Interesse an politischer Beteiligung 
frühzeitig herausbilden, die Fähigkeit zu 
kritischer Beurteilung politischer Vorgänge 
und Konflikte entwickeln und durch aktive 
Mitgestaltung politischer Vorgänge zur 
Persönlichkeitsentwicklung beitragen. 

2.  die medienbezogene Jugendarbeit. Sie fördert 
die Aneignung von Medienkompetenz, 
insbesondere die kritische 
Auseinandersetzung der Nutzung von neuen 
Medien. 

3.  die schulbezogene Jugendarbeit. Sie soll in 
Abstimmung mit der Schule geeignete 
pädagogische Angebote der Bildung, 
Erziehung und Förderung in und außerhalb 
von Schulen bereitstellen.  

4.  die kulturelle Jugendarbeit. Sie soll Angebote 
zur Förderung der Kreativität und Ästhetik im 
Rahmen kultureller Formen umfassen, zur 
Entwicklung der Persönlichkeit beitragen und 
jungen Menschen die Teilnahme am 
kulturellen Leben der Gesellschaft 
erschließen. Hierzu gehören auch 
Jugendkunst- und Kreativitätsschulen. 

5.  die sportliche und freizeitorientierte 
Jugendarbeit. Sie soll durch ihre 
gesundheitlichen, erzieherischen und 
sozialen Funktionen mit Sport, Spiel und 
Bewegung zur 
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern 
und Jugendlichen beitragen.�

6.  die internationale Jugendarbeit. Sie dient 
der internationalen Verständigung und 
dem Verständnis anderer Kulturen sowie 
der Friedenssicherung, trägt zu 
grenzüberschreitenden, gemeinsamen 
Problemlösungen bei und soll das 
europäische Identitätsbewusstsein 
stärken.�

7. die Kinder- und Jugenderholung. Ferien- 
und Freizeitmaßnahmen mit jungen 
Menschen sollen der Erholung und 
Entspannung, der Selbstverwirklichung 
und der Selbstfindung dienen. Die 
Maßnahmen sollen die seelische, 
geistige und körperliche Entwicklung 
fördern, die Erfahrung sozialer 
Beziehungen untereinander vermitteln 
und soziale Benachteiligungen 
ausgleichen. 

8. die interkulturelle Kinder- und 

  § 10 Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit 
  
(1) Zu den Schwerpunkten der Kinder- und 
Jugendarbeit gehört insbesondere 

1.   die politische und soziale Bildung. Sie soll 
das Interesse an politischer Beteiligung 
frühzeitig herausbilden, die Fähigkeit zu 
kritischer Beurteilung politischer Vorgänge 
und Konflikte entwickeln und durch aktive 
Mitgestaltung politischer Vorgänge zur 
Persönlichkeitsentwicklung beitragen. 

2. die schulbezogene Jugendarbeit. Sie soll in 
Abstimmung mit der Schule geeignete 
pädagogische Angebote der Bildung, 
Erziehung und Förderung in und außerhalb 
von Schulen bereitstellen.  

3. die kulturelle Jugendarbeit. Sie soll 
Angebote zur Förderung der Kreativität und 
Ästhetik im Rahmen kultureller Formen 
umfassen, zur Entwicklung der 
Persönlichkeit beitragen und jungen 
Menschen die Teilnahme am kulturellen 
Leben der Gesellschaft erschließen. Hierzu 
gehören auch Jugendkunst- und 
Kreativitätsschulen.  

4.       die sportliche und freizeitorientierte 
Jugendarbeit. Sie soll durch ihre 
gesundheitlichen, erzieherischen und 
sozialen Funktionen mit Sport, Spiel und 
Bewegung zur 
Persönlichkeitsentwicklung von Kindern 
und Jugendlichen beitragen.�

5.       die Kinder- und Jugenderholung. 
Ferien- und Freizeitmaßnahmen mit 
jungen Menschen sollen der Erholung 
und Entspannung, der 
Selbstverwirklichung und der 
Selbstfindung dienen. Die Maßnahmen 
sollen die seelische, geistige und 
körperliche Entwicklung fördern, die 
Erfahrung sozialer Beziehungen 
untereinander vermitteln und soziale 
Benachteiligungen ausgleichen. 

6. die medienbezogene Jugendarbeit. Sie 
fördert die Aneignung von 
Medienkompetenz, insbesondere die 
kritische Auseinandersetzung der Nutzung 
von neuen Medien.  

7.       die interkulturelle Kinder- und 
Jugendarbeit. Sie soll die interkulturelle 
Kompetenz der Kinder und 
Jugendlichen und die 
Selbstvergewisserung über die eigene 
kulturelle Identität fördern. 

8. die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und 
Jungenarbeit. Sie soll so gestaltet werden, 
dass sie insbesondere der Förderung der 



Jugendarbeit. Sie soll die interkulturelle 
Kompetenz der Kinder und Jugendlichen 
und die Selbstvergewisserung über die 
eigene kulturelle Identität fördern. 

  
  
  
  
  
  
  
  
(2) Die Träger der freien Jugendhilfe nehmen 
ihre Aufgaben im Rahmen dieser 
Schwerpunkte in eigener Verantwortung wahr. 
Zentrale Grundprinzipien ihrer Arbeit sind dabei 
ihre Pluralität und Autonomie, die 
Wertorientierung, die Methodenvielfalt und -
offenheit sowie die Freiwilligkeit der Teilnahme. 
  

dass sie insbesondere der Förderung der 
Chancengerechtigkeit dient und zur 
Überwindung von Geschlechterstereotypen 
beiträgt.  

9.       die internationale Jugendarbeit. Sie 
dient der internationalen Verständigung 
und dem Verständnis anderer Kulturen 
sowie der Friedenssicherung, trägt zu 
grenzüberschreitenden, gemeinsamen 
Problemlösungen bei und soll das 
europäische Identitätsbewusstsein 
stärken.�

  
(2) Die Träger der freien Jugendhilfe nehmen 
ihre Aufgaben im Rahmen dieser Schwerpunkte 
in eigener Verantwortung wahr. Zentrale 
  Grundprinzipien ihrer Arbeit sind dabei ihre 
Pluralität und Autonomie, die Wertorientierung, 
die Methodenvielfalt und -offenheit sowie die 
Freiwilligkeit der Teilnahme. 

§ 11   Jugendverbandsarbeit  
  
Jugendverbandsarbeit findet in auf Dauer 
angelegten von Jugendlichen 
selbstorganisierten Verbänden statt. Sie trägt 
zur Identitätsbildung von Kindern und 
Jugendlichen bei. Jugendverbände und ihre 
Zusammenschlüsse haben aufgrund der 
eigenverantwortlichen Tätigkeit und des 
ehrenamtlichen Engagements junger 
Menschen einen besonderen Stellenwert in der 
Kinder- und Jugendarbeit. 
  

  - unverändert -  

§ 12   Offene Jugendarbeit  
  
Offene Jugendarbeit findet insbesondere in 
dafür spezifischen Einrichtungen und Räumen 
und in mobilen Formen statt. Sie richtet sich an 
alle Kinder und Jugendlichen und hält für 
besondere Zielgruppen spezifische Angebote 
der Förderung und Prävention bereit. 

  § 12   Offene Jugendarbeit  
  
Offene Jugendarbeit findet insbesondere in 
Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, 
Initiativgruppen, als mobiles Angebot, als 
Abenteuer- und Spielplatzarbeit sowie in 
kooperativen und übergreifenden Formen und 
Ansätzen statt. Sie richtet sich an alle Kinder 
und Jugendlichen und hält für besondere 
Zielgruppen spezifische Angebote der 
Förderung und Prävention bereit. 
  

§ 13   Jugendsozialarbeit  
  
Jugendsozialarbeit bietet durch ihre vielfältigen 
sozialpädagogischen Hilfestellungen, 
Lernmöglichkeiten und 
persönlichkeitsbildenden Maßnahmen 
Unterstützung für diejenigen jungen Menschen, 
die Schwierigkeiten in der Schule und beim 
Übergang von der Schule zum Beruf haben. 
Ihre Angebote sollen so ausgerichtet sein, dass 
sie vor allem präventiv ansetzen und in 
Zusammenarbeit mit dem Schulbereich 
sozialraumorientiert entwickelt und gestaltet 

  § 13   Jugendsozialarbeit  
  
Aufgaben der Jugendsozialarbeit sind 
insbesondere die sozialpädagogische Beratung, 
Begleitung und Förderung schulischer und 
beruflicher Bildung sowie die Unterstützung 
junger Menschen bei der sozialen Integration 
und der Eingliederung in Ausbildung und Arbeit. 
Dazu zählen auch schulbezogene Angebote mit 
dem Ziel, die Prävention in Zusammenarbeit mit 
der Schule zu verstärken. 



werden. 

§ 14      Erzieherischer Kinder- und 
Jugendschutz  
  
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
umfasst den vorbeugenden Schutz junger 
Menschen vor gefährdenden Einflüssen, 
Stoffen und Handlungen. Hierbei sollen die 
Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
insbesondere mit den Schulen, der Polizei 
sowie den Ordnungsbehörden eng 
zusammenwirken. Sie sollen pädagogische 
Angebote entwickeln und notwendige 
Maßnahmen treffen, um Kinder, Jugendliche 
und Erziehungsberechtigte über Gefahren und 
damit verbundene Folgen rechtzeitig und in 
geeigneter Weise zu informieren und zu 
beraten. Hierzu gehört auch die Fort- und 
Weiterbildung von haupt- und ehrenamtlich 
tätigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 
  

  - unverändert -  

IV. Gewährleistungsverpflichtung, 
Grundsätze der Förderung  

  IV. Gewährleistungsverpflichtung, 
Grundsätze der Förderung  

§ 15   Förderung durch die örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe  

  
(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe sind zur Förderung der 
Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 
nach Maßgabe dieses Gesetzes verpflichtet. 
Gemäß § 79 SGB VIII haben sie im Rahmen 
ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zu 
gewährleisten, dass in ihrem 
Zuständigkeitsbereich die erforderlichen und 
geeigneten Einrichtungen, Dienste, 
Veranstaltungen und Fachkräfte der Kinder- 
und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und 
des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes zur Verfügung stehen.  
  
(2) Träger der freien Jugendhilfe und Initiativen, 
soweit sie in den Bereichen dieses Gesetzes 
tätig sind, sollen nach Maßgabe des § 74 SGB 
VIII und den Inhalten und Vorgaben der 
örtlichen Jugendhilfeplanung gefördert werden. 
Die Förderung soll sich insbesondere auf die 
entstehenden Personal- und Sachkosten 
beziehen.  
  
(3) Im Rahmen ihrer finanziellen 
Leistungsfähigkeit haben die örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe dafür Sorge zu 
tragen, dass die erforderlichen Haushaltsmittel 
bereitgestellt werden. Sie müssen in einem 
angemessenen Verhältnis zu den für die 
Jugendhilfe insgesamt bereitgestellten Mittel 
stehen.  

  - unverändert -  



  
(4) Der örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe erstellt auf der Grundlage der 
kommunalen Jugendhilfeplanung einen 
Förderplan, der für jeweils eine Wahlperiode 
der Vertretungskörperschaft festgeschrieben 
wird. 
  

§ 16      Landesförderung  
  
(1) Das Ministerium fördert die Kinder- und 
Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und den 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutz auf 
der Grundlage des Kinder- und 
Jugendförderplans nach Maßgabe des 
Haushalts. Jährlich sind hierfür Mittel in Höhe 
von 96 Mio. Euro, zunächst befristet bis zum 
31.12.2010, bereit zu stellen.  
  
(2) Der Kinder- und Jugendförderplan soll die 
Förderung der in den Bereichen dieses 
Gesetzes auf Landesebene tätigen Träger der 
freien Jugendhilfe, die bestehenden 
landeszentralen Zusammenschlüsse der freien 
Jugendhilfe sowie der örtlichen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe umfassen. Gefördert 
werden insbesondere Maßnahmen, 
Einrichtungen sowie projektbezogene 
pädagogische Ansätze. 
  
(3) Soweit die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe Zuwendungen für Maßnahmen auf 
kommunaler Ebene oder in eigener 
Trägerschaft erhalten, haben sie sicher zu 
stellen, dass ihr Finanzanteil in einem 
angemessenen Verhältnis zu den 
Landesmitteln steht, die Landesmittel nicht zur 
Haushaltskonsolidierung verwendet werden 
und die Maßnahmen Bestandteil der örtlichen 
Jugendhilfeplanung sind. Soweit dies nicht 
sicher gestellt ist, entfällt der Anspruch auf 
Förderung.   
  
(4) Die Förderung projektbezogener Maßnahmen 
kann das Ministerium im Einzelfall an den 
Abschluss von Zielvereinbarungen binden. Die 
Förderung setzt die Bereitschaft des Trägers zur 
Mitwirkung an einer Qualitätsentwicklung im 
Rahmen des Wirksamkeitsdialogs voraus. 
  
(5) Das Nähere regelt das Ministerium im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
durch Verwaltungsvorschriften. 
  

  - unverändert -  

§ 17      Förderung der Träger der freien 
Jugendhilfe 
  
(1) Die Förderung der Träger der freien 
Jugendhilfe umfasst insbesondere 

  § 17      Förderung der Träger der freien 
Jugendhilfe 
  
(1) Die Förderung der Träger der freien Ju-
gendhilfe umfasst insbesondere Zuwendungen 



Zuwendungen zu den Personal- und 
Sachkosten  der in der kommunalen 
Jugendhilfeplanung oder im Kinder- und 
Jugendförderplan des Landes aufgenommenen 
Einrichtungen, Angebote und Projekte. Die 
Förderung soll 85 % der Gesamtaufwendungen 
nicht überschreiten.  
  
(2) Soweit landeszentrale Träger der freien 
Jugendhilfe gefördert werden, erhalten diese 
Zuwendungen zu den Personal- und Sachkosten, die 
durch landeszentrale Steuerungsaufgaben entstehen.  
 �
(3) Zusammenschlüsse von Trägern der freien 
Jugendhilfe auf Landesebene sind, soweit sie 
im Einvernehmen mit dem Ministerium erfolgt 
sind, gesondert zu fördern. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. �
 �
(4) Zur Entwicklung von Handlungskonzepten 
zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz 
fördert das Ministerium die Arbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz Landesstelle NRW 
e.V.. Sie soll insbesondere den erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutz auf Landesebene 
koordinieren und Anregungen für den Umgang 
mit Risiken und Gefährdungen entwickeln. 
Dabei soll sie insbesondere mit den Trägern 
der öffentlichen und freien Jugendhilfe, den 
Schulen, den Polizei- und Ordnungsbehörden 
sowie mit anderen auf dem Gebiet des Kinder- 
und Jugendschutzes tätigen Trägern 
zusammenwirken.  
 �
(5) Das Nähere über Inhalt und Umfang der 
Förderung regelt das Ministerium durch 
Verwaltungsvorschriften. 
  

zu den Personal- und Sachkosten  der in der 
kommunalen Jugendhilfeplanung oder im 
Kinder- und Jugendförderplan des Landes 
aufgenommenen Einrichtungen, Angebote und 
Projekte. Die Förderung soll 85 % der 
Gesamtaufwendungen nicht überschreiten.  
  
(2) Soweit landeszentrale Träger der freien 
Jugendhilfe gefördert werden, erhalten diese 
Zuwendungen zu den Personal- und Sachkosten, die 
durch landeszentrale Steuerungsaufgaben entstehen.  
 �
(3) Zusammenschlüsse von Trägern der freien 
Jugendhilfe auf Landesebene sind, soweit sie 
 im Einvernehmen mit dem Ministerium erfolgt 
sind, gesondert zu fördern. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. �
 �
(4) Zur Entwicklung von Handlungskonzepten 
zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz 
wird eine Landesstelle gefördert, die 
insbesondere den erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutz auf Landesebene koordiniert und 
Anregungen für den Umgang mit Risiken und 
Gefährdungen entwickelt. Dabei soll sie 
insbesondere mit den Trägern der öffentlichen 
und freien Jugendhilfe, den Schulen, den 
Polizei- und Ordnungsbehörden sowie mit 
anderen auf dem Gebiet des Kinder- und 
Jugendschutzes tätigen Trägern 
zusammenwirken. 
 �
 �
 �
(5) Das Nähere über Inhalt und Umfang der 
 Förderung regelt das Ministerium durch 
Verwaltungsvorschriften. 

§ 18      Förderung des ehrenamtlichen  
Engagements  
  
Das ehrenamtliche Engagement ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil der Kinder- und 
Jugendarbeit. Dieses Engagement soll von den 
örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
und vom Ministerium unterstützt und gefördert 
werden.  
Das Ministerium gewährt Zuwendungen für 

1.      die Aus- und Fortbildung der 
ehrenamtlich in der Kinder- und 
Jugendarbeit tätigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und 

2.      ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Jugendarbeit nach 
Maßgabe des Gesetzes zur Gewährung von 
Sonderurlaub für ehrenamtliche Mitarbeiter 
in der Jugendhilfe (Sonderurlaubsgesetz) 
vom 31. Juli 1974 (GV. NW. S. 768), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25.09.2001 (GV. NRW. S. 708). 

  - unverändert -  



§ 19      Qualitätsentwicklung, Modellför-
derung  
  
Zur Reflexion und Fortentwicklung der 
Angebote und Strukturen in der Kinder- und 
Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes 
fördert das Ministerium insbesondere 
  

1.  auf Landesebene jugendpolitisch 
bedeutsame Veranstaltungen, 
Veröffentlichungen und Untersuchungen,  

2. Maßnahmen zur Erprobung 
zukunftsweisender Initiativen, die nach 
ihrer Zielvorstellung, nach Inhalt und 
Methode der Durchführung geeignet 
sind, Anregungen und Anstöße zu geben 
sowie  

3.    neue Projekte an der Schnittstelle von 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zu 
anderen Politikfeldern und Modelle zur 
Schaffung von Ganztagsangeboten für 
Kinder im schulpflichtigen Alter, 
insbesondere in der Altersgruppe der 10 
- 14-Jährigen. 

  

  - unverändert -  

V. Schlussvorschriften; Inkrafttreten    V. Schlussvorschriften; Inkrafttreten  

§ 20   Durchführungsvorschriften  
  
(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, gelten für seine Durchführung die 
Vorschriften des Sozialgesetzbuches - 
Verwaltungsverfahren - (SGB X) entsprechend. 
  
(2) Das Ministerium erlässt die zur Ausführung 
dieses Gesetzes erforderlichen 
Verwaltungsvorschriften. 
  
(3) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist 
das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder 
des Landes Nordrhein-Westfalen. 
  

  - unverändert -  

    § 21   Übergangsvorschriften  
  
Zur Sicherung der kinder- und jugendpolitischen 
Infrastruktur soll für das Jahr 2005 der Kinder- 
und Jugendförderplan so gestaltet werden, dass 
die in diesem Gesetz normierten 
Fördergrundsätze Berücksichtigung finden und 
die Träger in ihrer Arbeit nicht weiter 
eingeschränkt werden. 
  

§ 21   Inkrafttreten  
  
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 treten §§ 15, 16 und 17 
am 1. Januar 2006 in Kraft. 

  § 22   Inkrafttreten  
  
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2005 in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 treten §§ 15, 16 und 17 
am 1. Januar 2006 in Kraft. 



  
A          Allgemeines 
  
  
Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drucksache 13/5392, zu einem Jugendfördergesetz 
NRW wurde vom Plenum am 12. Mai 2004 nach der 1. Lesung einstimmig an den Ausschuss 
für Kinder,Jugend und Familie - federführend -, an den Haushalts- und Finanzausschuss, an 
den Ausschuss für Kommunalpolitik, an den Ausschuss für Frauenpolitik sowie an den 
Ausschuss für Migrationsangelegenheiten überwiesen. 
  
Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Drucksache 13/5576, sowie der Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, Drucksache 13/5578, 
wurden nach der 1.Lesung am 30. Juni 2004 vom Plenum einstimmig an den Ausschuss für 
Kinder, Jugend und Familie - federführend -, den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales 
und Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, den Haushalts- und Finanzausschuss, 
den Ausschuss für Kommunalpolitik, den Ausschuss für Frauenpolitik, den Ausschuss für 
Schule und Weiterbildung sowie an den Ausschuss für Migrationsangelegenheiten 
überwiesen. 
  
Mit den drei Gesetzentwürfen soll im Wege eines 3. Ausführungsgesetzes die durch § 15 SGB 
VIII gegebene Ermächtigung zur landesrechtlichen Regelung der Aufgaben und Leistungen 
der in den §§ 11 bis 14 SGB VIII genannten Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes wahrgenommen werden. 
  
  
  
B         Beratung 
  
  
Der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie hat sich in seinen Sitzungen am 24. Juni, 
13. Juli, 9. September sowie am 30. September 2004 mit den Gesetzentwürfen befasst. Am 
24. Juni 2004 wurde auf Basis des vorliegenden Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU sowie 
in Erwartung der Gesetzentwürfe Drucksachen 13/5576 sowie 13/5578 einvernehmlich ein 
Beschluss über eine öffentliche Anhörung gemäß § 32 der Geschäftsordnunggefasst, der alle 
drei Gesetzentwürfe zugrunde gelegt werden sollen. Die mitberatenden Ausschüsse wurden 
entsprechend informiert. 
  
Die öffentliche Anhörung fand unter nachrichtlicher Beteiligung der mitberatenden 
Ausschüsse am 13. Juli 2004 statt. Die Anhörung wurde mit dem Wortprotokoll APr 13/1293 
dokumentiert. Über die in dem APr 13/1293 genannten, von den Sachverständigen vorab 
übersandten schriftlichen Stellungnahmen hinaus, gingen folgende Zuschriften ein: 
LAG Autonome Mädchenhäuser/feministische Mädchenarbeit NRW e.V.  13/4077 
Deutscher Kinderschutzbund LV NRW                                                       13/4173, 13/4189 
LAG Lokale Medienarbeit NRW & JFC Medienzentrum Köln                      13/4179 
LAG kommunaler Frauenbüros / Gleichstellungsstellen NRW                   13/4184 
LAG Lesben in NRW                                                                                    13/4255 
Die weiteren Zuschriften 13/3835, 13/3838, 13/3895, 13/3896, 13/3897, 13/3928, 13/4028, 
13/4031, 13/4151, 13/4152, 13/4175, 13/4197, 13/4207, 13/4208, 13/4216, 13/4220, 13/4255 
sind Resolutionen oder an den Landtag NRW weitergeleitete Bürgeranträge mit dem Ziel, der 
Landtag NRW möge ein Jugendfördergesetz verabschieden. 
  



Von den Sachverständigen der öffentlichen Anhörung wurde die Absicht der Fraktionen, mit 
einem 3. Ausführungsgesetz zum KJHG landesrechtliche Regelungen für Nordrhein-
Westfalen zu schaffen, begrüßt, dies insbesondere vor dem Hintergrund einer Planungs- und 
Finanzierungssicherheit. Weiterhin wurde die Hoffnung auf eine gemeinsame, alle Fraktionen 
übergreifende Gesetzesinitiative geäußert. Fast allen Sachverständigen gemein war der 
Wunsch, dass Gesetz möge bereits zum 1. Januar 2005 finanzielle Wirksamkeit entfalten, 
wobei die Landesförderung das Niveau des Landesjugendplans des Haushaltsjahres 2001 
umfassen müsse, damit u.a. vorhandene Strukturen im Bestand gesichert werden könnten. 
  
Eine Zusammenfassung aller schriftlichen und mündlichen Kernaussagen sowie Forderungen 
der Sachverständigen der Anhörung als auch der weiteren Zuschriften kann der Vorlage 
13/2973 entnommen werden.  
  
  
  
C         Abstimmungsergebnisse 
  
  
Der  Ausschuss für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Angelegenheiten der Vertriebenen und 
Flüchtlinge hat in seiner Sitzung am 15. September 2004 vor dem Hintergrund noch laufender 
Gespräche auf die Abgabe eines Votums verzichtet. 
  
Mit dem Verzicht auf die Abgabe eines Votums hat ebenfalls der Ausschuss für 
Kommunalpolitik seine Beratungen am 15. September 2004 beendet, jedoch darauf 
verwiesen, dass sich die kommunalpolitischen Sprecher fraktionsintern mit den kinder- und 
jugendpolitischen Sprechern ins Benehmen setzen. 
  
Der Ausschuss für Frauenpolitik hat seine Beratungen bis zu der abschließenden Beratung im 
federführenden Ausschuss nicht beenden können.  
  
In der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 28. September 2004 legten die 
Fraktion der SPD und die Fraktion  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen gemeinsamen 
Änderungsantrag zu ihrem Gesetzentwurf, Drucksache 13/5576, als Tischvorlage vor. Die 
abschließende Beratung und Abstimmung über Voten an den federführenden Ausschuss ergab 
folgendesErgebnis (vgl. Vorlage 13/3008): 
Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drucksache 13/5392,  wurde bei Stimmenthaltung 
der Fraktion der FDP abgelehnt. 
Der Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, Drucksache 13/5578, wurde bei Stimmenthaltung 
der Fraktion der CDU abgelehnt. 
Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
wurde gegen die Stimmen der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP angenommen. 
Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Drucksache 13/5576, in der durch den Änderungsantrag beschlossenen Fassung wurde gegen 
dieStimmen der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP angenommen. 
  
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sitzung am 29. September 2004 
seine Beratungen abgeschlossen und gab folgende Voten an den federführenden Ausschuss:  
Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drucksache 13/5392,  wurde bei Stimmenthaltung 
der Fraktion der FDP abgelehnt. 
Der Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, Drucksache 13/5578, wurde bei Stimmenthaltung 
der Fraktion der CDU abgelehnt. 



Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Drucksache 13/5576, wurde gegen die Stimmen der Fraktion der CDU und der Fraktion der 
FDP angenommen. 
  
Der Ausschuss für Migrationsangelegenheiten schloss seine Beratungen am 30. September 
2004 ab und gab folgende Voten an den federführenden Ausschuss:  
 
Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drucksache 13/5392,  wurde bei Stimmenthaltung 
der Fraktion der FDP abgelehnt. 
Der Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, Drucksache 13/5578, wurde bei Stimmenthaltung 
der Fraktion der CDU abgelehnt. 
Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Drucksache 13/5576, wurde gegen die Stimmen der Fraktion der CDU und der Fraktion der 
FDP angenommen. 
  
Zu Beginn der abschließenden Beratungen im Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie am 
30. September 2004 wurde der bereits in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
am 28. September 2004 vorgelegte, zehn Punkte umfassende Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN als Tischvorlage verteilt: 
  
"1.       § 1 Regelungsbereich 
  

Satz 2 wird hinter "Bereiche" eingefügt: "sowie die Eigenständigkeit dieser 
Handlungsfelder im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe". 
  
Begründung 
  
Mit der Aufnahme dieses Zusatzes wird klargestellt, dass es sich bei zu regelnden 
Handlungsfelder eigenständige bereiche im Gesamtsystem der Kinder- und 
Jugendhilfe handelt. Dies entspricht sowohl dem Selbstverständnis dieser Felder als 
ihrer besonderen Zielsetzung und Methoden. 
  

2.         § 2 Grundsätze 
  
a)                  In Abs. 1 Satz 3 wird hinter eigenverantwortlichem Handeln eingefügt "zu 

gesellschaftlicher Mitwirkung"  
  
            Begründung:�
 �

Die Kinder- und Jugendarbeit öffnet für Kinder und Jugendliche insbesondere den 
Blick für gesellschaftliche Entwicklungen und zielt darauf ab, dass diese 
Entwicklungen auch verantwortlich mitgestaltet werden können. Mit der Ergänzung 
wird klargestellt, dass die Fähigkeit, in der Gesellschaft mitwirken und damit auch 
Rahmenbedingungen des Alltags gestalten zu können, ein zentrales Ziel der Kinder- 
und Jugendarbeit ist. �

 �
b)         Abs.2  Satz 2 wird wie folgt geändert 
  

Sie bietet jungen Menschen vor allem durch Hilfen in der Schule und in der 
Übergangsphase von der Schule zum Beruf spezifische Förderangebote sowie 
präventive Angebote zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und zur 
Berufsfähigkeit. 



  
Begründung:  
  
Durch die Änderung wird die aktive Rolle der Jugendsozialarbeit deutlich und 
klargestellt, dass sie diese Aufgaben vorrangig zu leisten hat. 

  
3.         § 4       Förderung von Mädchen und Jungen/ Geschle chterdifferenzierte Kinder- 

und Jugendarbeit  
  
a)         § 4  Absatz 1 wird Satz 2 wie folgt geändert  
  
            Dabei sollen sie  

·        die geschlechtsspezifischen Belange von Mädchen und Jungen berücksichtigen, 
·        zur Verbesserung ihrer Lebenslagen und zum Abbau geschlechterspezifischer 

Benachteiligungen und Rollenzuschreibungen beitragen, 
·        die gleichberechtigte Teilhabe und Ansprache von Mädchen und Jungen 

ermöglichen und sie zu einer konstruktiven Konfliktbearbeitung befähigen, 
·        unterschiedliche Lebensentwürfe und sexuelle Identitäten als gleichberechtigt 

anerkennen. 
  
b)         Abs. 2 entfällt 
  

Begründung: 
  
In Abs. 1 soll der Gedanke zur Schaffung eines öffentlichen Bewusstseins für die 
Situation der schwulen und lesbischen Jugendlichen aufgenommen werden. Es ist 
auch eine Aufgabe der Kinder- und Jugendarbeit, ihren spezifischen Beitrag im 
Rahmen  besonderen pädagogischen Kompetenz zu leisten.  
  
Durch die Aufnahme der geschlechtsspezifischen Mädchen- und Jungenarbeit als 
Handlungsschwerpunkt in § 10 Abs.1 Nr. 9 kann Abs. 2 entfallen. 

  
4.       § 6         Beteiligung von Kindern und Ju gendlichen  
  
a)         In § 6 soll die Absätze in folgender Reihenfolge wie folgt geändert werden 
  
            Absatz 2 wird Absatz 4; Absatz 3 wird Absatz 2; Absatz 4 wird Absatz 3 
  
b)         Der neue Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 
  

(4) Bei der Gestaltung der Angebote nach § 10 Abs. 1 Nrn. 1 bis 9 sollen die 
öffentlichen und freien Träger und andere nach diesem Gesetz geförderte 
Einrichtungen und Angebote die besonderen Belange der Kinder und Jugendlichen 
berücksichtigen. Hierzu soll  diesen ein Mitspracherecht eingeräumt werden. 

  
Begründung: 
  
Die neue Reihenfolge der Absätze entspricht der Logik dieser Norm. 
  
Mit der Neuformulierung des Absatzes 2 als neuer Absatz 4 soll den Kommunalen 
Spitzenverbänden entgegengekommen werden. Danach wäre sichergestellt, dass 
sich das Mitspracherecht ausschließlich auf die Gestaltung der Angebote der Kinder- 
und Jugendhilfe konzentriert und andere Felder der Kommunalpolitik ausgeklammert 
bleiben.  

  



5.       § 10 Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit 
  
a)         In § 10 Abs. 1 wird die Reihenfolge der Schwerpunkte wie folgt geändert: 
  

Nr. 2 wird neue Nr. 6 
Nr. 3 wird neue Nr. 2 
Nr. 4 wird neue Nr. 3 
Nr. 5 wird neue Nr. 4 
Nr. 6 wird neue Nr. 9 
Nr. 7 wird neue Nr. 5 
Nr. 8 wird neue Nr. 7  

  
b)         § 10 Abs. 1 wird durch einen weiteren Punkt als neue Nr. 8 ergänzt 
  

8. die geschlechtsdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit. Sie sollen so gestaltet 
werden, dass sie insbesondere der Förderung der Chancengerechtigkeit dient und 
zur Überwindung von Geschlechterstereotypen beiträgt. �

  
Begründung: 
  
Mit der Veränderung der Nummerierung wird den Wünschen der Träger der freien 
Träger der Jugendarbeit entsprochen.  
  
Die Aufnahme eines Schwerpunktes "geschlechterdifferenzierte Kinder- und 
Jugendarbeit" entspricht ebenfalls den Forderung einer Großzahl von freien Trägern.  

  
6.         § 12 Offene Kinder- und Jugendarbeit  
  
            Satz 1 wird wie folgt geändert 
  

Offene Jugendarbeit findet insbesondere in Einrichtungen, Maßnahmen und 
Projekten, Initiativgruppen, als mobiles Angebot, als Abenteuer- und Spielplatzarbeit 
sowie in kooperativen und übergreifenden Formen und Ansätzen statt.  

  
Begründung: 
  
Damit wird das Handlungsspektrum und die Angebotsvielfalt der offenen 
Jugendarbeit einbezogen.  

  
7.         § 13 Jugendsozialarbeit 
  
            § 13 wird wie folgt geändert: 
  

Aufgaben der Jugendsozialarbeit sind insbesondere die sozialpädagogische 
Beratung, Begleitung und Förderung schulischer und beruflicher Bildung sowie die 
Unterstützung junger Menschen bei der sozialen Integration und der Eingliederung in 
Ausbildung und Arbeit. Dazu zählen auch schulbezogene Angebote mit dem Ziel, die 
Prävention in Zusammenarbeit mit der Schule zu verstärken. 

  
Begründung 
  
Mit der Änderung wird das Handlungsspektrum der Jugendsozialarbeit präziser 
genannt.  



  
8.         § 17 Förderung der Träger der freien Jugendhilfe 
  
             § 17 Abs. 4  wird Satz 1 geändert und wie folgt gefasst: 
 �

(4) Zur Entwicklung von Handlungskonzepten zum erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutz wird eine Landesstelle gefördert, die insbesondere den erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutz auf Landesebene koordiniert und Anregungen für den 
Umgang mit Risiken und Gefährdungen entwickelt.  
 �
  
  
Begründung: 
  
Mit der Änderung wird auf die Nennung des freien Trägers verzichtet und eine 
neutrale Formulierung gewählt. 

  
9.         Als neuer § 21 wird eingefügt 
  
            § 21 Übergangsvorschriften  
  

Zur Sicherung der kinder- und jugendpolitischen Infrastruktur soll für das Jahr 2005 
der Kinder- und Jugendförderplan so gestaltet werden, dass die in diesem Gesetz 
normierten Fördergrundsätze Berücksichtigung finden und die Träger in ihrer Arbeit 
nicht weiter eingeschränkt werden.   
  
Begründung 
  
Damit soll der Grundabsicht des Gesetzes, die kinder- und jugendpolitische 
Infrastruktur zu erhalten und zugleich die jugendpolitischen Schwerpunkte 
umzusetzen entsprochen werden.  

  
10.     § 21 wird neuer § 22  

  
            Begründung:  
  
            Die Verschiebung ergibt sich aus der Anpassung "  
  
  
In der abschließenden Beratung verwiesen die Fraktion der SPD und die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN auf gemeinsame Gespräche der Koalitionsfraktionen mit der Fraktion der 
CDU und der Fraktion der FDP, in denen die Möglichkeit eines gemeinsamen Gesetzentwurfs 
ausgelotet wurde. Die Bemühungen seinen insbesondere daran gescheitert, dass sich keine 
Möglichkeiten zur Finanzierung einer höheren, bereits in 2005 verfügbaren Landesförderung 
finden ließen. Die Koalitionsfraktionen hätten nun Änderungen ihres gemeinsamen 
Gesetzentwurfs mit dem vorliegenden Änderungsantrag formuliert. Insbesondere seien dies 
die Aufnahme der geschlechtsbezogenen Mädchen- und Jungenarbeit als eigenständiger 
Handlungsschwerpunkt der Kinder- und Jugendarbeit, die Ausgestaltung der Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen im kommunalen Bereich sowie eine Regelung zur Sicherstellung 
der kinder- und jugendpolitischen Infrastruktur für das Jahr 2005. Zudem habe man sich auf 
die gemeinsame Entschließung, Drucksache 13/6040, verständigt. 
  



Von Seiten der Fraktion der CDU wurde vorgetragen, dass dem Wunsch der 
Sachverständigen als auch dem Angebot der CDU und FDP zu einer gemeinsamen 
Gesetzesinitiative erst spät Rechnung getragen worden sei. In den dann stattgefundenen 
gemeinsamen Gesprächen habe man mit den Koalitionsfraktionen über etliche Eckpunkte 
Verständigung finden können. Die CDU habe Finanzierungsvorschläge vorgestellt, zudem sei 
von Seiten der Fraktion der FDP der Entwurf eines gemeinsamen Gesetzentwurfs unterbreitet 
worden. Die Koalitionsfraktionen hätten letztlich diese Möglichkeiten nicht wahrgenommen. 
Auch der nun von den Koalitionsfraktionen vorgelegte Änderungsantrag berücksichtige nicht 
die Hauptforderungen der Sachverständigen aus der Anhörung. 
  
Die Fraktion der FDP begrüßte, dass nun ein bereits für 1996 in Aussicht gestelltes 3. 
Ausführungsgesetz zum KJHG verabschiedet werden solle. Die Prüfung, ob mit dem 
modifizierten Gesetzentwurf der Koalition die Anliegen der Volksinitiative umgesetzt 
würden, ergäbe, dass dies nur zum Teil der Fall sei. Auf wesentliche Forderungen, wie u.a. 
die Fördermittelhöhe, sei nicht eingegangen worden. Ob zur Sicherung der Infrastruktur 
stattdessen der neue § 21 (Übergangsvorschriften) greift, würde bezweifelt. Bedauerlich sei, 
dass sich die Koalitionsfraktionen außerstande gesehen hätten, den Haushalt 2004/2005 
aufzuschnüren oder auf den Kompromissvorschlag eines Zwischenschritts von 85 Mio. € für 
die Landesförderung in 2005 einzugehen. 
  
Daraufhin wurden die Gesetzentwürfe der Fraktionen sowie der Änderungsantrag der 
Koalitionsfraktionen zur Abstimmung für eine Beschlussempfehlung zur 2. Lesung gestellt. 
  
  
  
D         Schlussabstimmungen 
  
  
Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, Drucksache 13/5392, wurde mit den Stimmen der 
Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 
derFraktion der CDU und bei Stimmenthaltung der Fraktion der FDP abgelehnt. 
  
Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD und die Fraktion  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Drucksache 13/5576, wurde gegen die Stimmen der Fraktion der CDU und der Fraktion der 
FDP angenommen. 
  
Der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
Drucksache 13/5576, in der durch den Änderungsantrag beschlossenen Fassung wurde gegen 
dieStimmen der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP angenommen. 
  
Der Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, Drucksache 13/5578, wurde mit den Stimmen der 
Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen 
derFraktion der FDP und bei Stimmenthaltung der Fraktion der CDU abgelehnt. 
  
  
  
  
  
  
Annegret Krauskopf 



Vorsitzende 
  
 


